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Auf Grund des Art. 53 der Verfassung des Freistaa-
tes Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom  
15. Dezember 1998 (GVBl. S. 991, 992, BayRS 100-1-I), 
die zuletzt durch Gesetze vom 11. November 2013 (GVBl. 
S. 638, 639, 640, 641, 642) geändert worden ist, verord-
net die Bayerische Staatsregierung:

§ 1

Die Verordnung über die Geschäftsverteilung der 
Bayerischen Staatsregierung (StRGVV) vom 28. Januar 
2014 (GVBl. S. 31, BayRS 1102-2-S), die zuletzt durch 
Verordnung vom 17. April 2018 (GVBl. S. 219) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Buchst. d wird wie folgt gefasst: 

„d)  Innerdeutsche Beziehungen Bayerns“.

bb) Nach Buchst. d wird folgender Buchst. e ein-
gefügt: 

„e)  Auswärtige Beziehungen Bayerns, Kon-
sulatswesen“.

cc) Die bisherigen Buchst. e bis g werden die 
Buchst. f bis h.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird aufgehoben.

bb) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 1.

cc) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 2 und wie folgt 
gefasst: 

„2. Medien, Medienförderung, soweit nicht 
§ 3 Nr. 13, § 7 Nr. 4 oder § 14 Nr. 10 und 
11“.

dd) Die Nrn. 4 bis 6 werden die Nrn. 3 bis 5.

c) Es wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Die Staatskanzlei führt neben ihrem ers-

ten Dienstsitz in der Landeshauptstadt weitere 
bayerische Dienstsitze in Nürnberg und Kauf-
beuren.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1.  Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration“.

b) Die Nrn. 6 und 7 werden wie folgt gefasst: 

„6.  Staatsministerium der Finanzen und für Hei-
mat

7.  Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie“.

c) In Nr. 11 wird der Punkt am Ende gestrichen.

d) Es wird folgende Nr. 12 angefügt: 

„12.  Staatsministerium für Digitales.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift und im Satzteil vor Nr. 1 wer-
den jeweils die Wörter „und für“ durch die Wörter 
„ , für Sport und“ ersetzt.

b) Der Nr. 1 Buchst. e werden die Wörter „oder § 14 
Nr. 1 bis 5“ angefügt.

4. § 4 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Buchst. a wird die Angabe „§ 8 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a“ durch die Angabe „§ 9 Nr. 2“ ersetzt.

b) In Buchst. e wird die Angabe „Nr. 6“ durch die 
Angabe „Nr. 2 Buchst. a“ ersetzt.

5. § 7 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) Buchst. d wird aufgehoben.

b) Der bisherige Buchst. e wird Buchst. d.

c) Der bisherige Buchst. f wird Buchst. e und wie 
folgt gefasst: 
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„e)  Künstlerische Musikpflege, Laienmusik, so-
weit nicht § 8 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c“.

d) Der bisherige Buchst. g wird Buchst. f.

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „ , für Lan-
desentwicklung und“ durch die Wörter „und für“ 
ersetzt.

b) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ , für 
Landesentwicklung und“ durch die Wörter 
„und für“ ersetzt.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Heimat

a) Staatliche Schlösser, Gärten und 
Seen

b) Brauchtum, Heimatpflege, regiona-
le Identität

c) Volksmusik

d) Behördenverlagerungen: Grund-
satzfragen

e) Demographische Entwicklung: 
Grundsatzfragen und Koordinie-
rung“.

cc) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Digitales

a) Digitale Erschließung

b) Technische Angelegenheiten der di-
gitalen Verwaltung

c) Staatliche Rechenzentren, staatli-
che Kommunikationsinfrastruktur

d) Sicherheit in der Informationstech-
nik, soweit nicht § 3 Nr. 3 Buchst. i

e) Unterstützung der Kommunen in 
der digitalen Verwaltung“.

dd) Nr. 6 wird aufgehoben.

ee) Die Nrn. 7 bis 10 werden die Nrn. 6 bis 9.

7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift und im Satzteil vor Nr. 1 wer-
den die Wörter „Energie und Technologie“ je-
weils durch die Wörter „Landesentwicklung und 
Energie“ ersetzt.

b) In Nr. 1 Buchst. c Doppelbuchst. dd werden die 
Wörter „ , soweit nicht § 11 Nr. 12“ gestrichen.

c) Nach Nr. 1 wird folgende Nr. 2 eingefügt: 

„2.  Raumordnung und Landesplanung, Regio-
nalplanung und -entwicklung, Regionalma-
nagement“.

d) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 3 und Buchst. e wird 
wie folgt gefasst:

„e) Bioenergie, Biokraftstoffe, Verwertung nach-
wachsender Rohstoffe“.

e) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4.

8. § 10 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Buchst. e wird die Angabe „Nr. 2“ durch die 
Angabe „Nr. 3“ ersetzt.

b) In Buchst. g wird die Angabe „Nr. 3“ durch die 
Angabe „Nr. 4“ ersetzt.

9. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 7 wird aufgehoben.

b) Die bisherige Nrn. 8 bis 10 werden die Nrn. 7 bis 
9.

c) Die bisherige Nr. 11 wird Nr. 10 und es wird ein 
Punkt angefügt.

d) Die bisherige Nr. 12 wird aufgehoben.

10. In § 13 Satz 1 Nr. 16 wird die Angabe „Nr. 3“ durch die 
Angabe „Nr. 4“ ersetzt.

11. Nach § 13 wird folgender § 14 eingefügt:

„§ 14

Staatsministerium für Digitales

Das Staatsministerium für Digitales nimmt insbe-
sondere folgende Aufgaben wahr:

1. Digitalisierung Bayerns: Grundsatzfragen und 
Koordinierung

2. Digitale Verwaltung, Basiskomponenten, soweit 
nicht § 8 Satz 1 Nr. 4
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3. Föderale IT-Kooperation, übergreifender infor-
mationstechnischer Zugang, Portalverbund

4. IT-Recht, Lizenzmanagement

5. IT-Beauftragter Bayern, Koordinierung der Res-
sort-CIOs, ressortübergreifendes IT-Controlling

6. Zukunft der Digitalisierung: Grundsatzfragen und 
Koordinierung

a) Neue digitale Technologien, Blockchain

b) Digitale Arbeitswelt

c) Künstliche Intelligenz

d) Internet

7. Digitalstandort Bayern: Wettbewerbsfähigkeit, 
Fachkräftegewinnung, soweit nicht § 9 Nr. 1 
Buchst. a Doppelbuchst. bb

8. Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit der IT

9. Ethische Fragen der Digitalisierung

10. Filmpolitik, Filmförderung

11. Games“.

12. Die bisherigen §§ 14 und 15 werden die §§ 15 und 
16.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 13. November 
2018 in Kraft.

München, den 18. Dezember 2018

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Auf Grund des Art. 8 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie des 
Art. 13 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Bayerischen Berufsqua-
lifikationsfeststellungsgesetzes (BayBQFG) vom 24. Juli 
2013 (GVBl. S. 439, BayRS 800-21-2-A), das zuletzt 
durch Art. 6a des Gesetzes vom 12. Juli 2016 (GVBl. 
S. 156) geändert worden ist, verordnet das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Einverneh-
men mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration:

§ 1

Nach § 64a der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 
vom 16. Juni 2015 (GVBl. S. 184, BayRS 2015-1-1-V), 
die zuletzt durch Verordnung vom 25. September 2018 
(GVBl. S. 744) geändert worden ist, wird folgender § 64b 
eingefügt:

„§ 64b

Bayerisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz

Zuständige Stelle für den Vollzug der Anerkennungs-
verfahren nach dem Bayerischen Berufsqualifikations-
feststellungsgesetz sind bei schulischen Berufsaus- und 
Fortbildungsabschlüssen im Geschäftsbereich des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus

1. das Landesamt für Schule für Berufsabschlüsse im 
gewerblich-technischen und im kaufmännischen, im 
sozialpflegerischen und im sozialpädagogischen Be-
reich, 

2. die Regierung von Oberfranken für die Berufsab-
schlüsse in der Altenpflegehilfe und in der Kranken-
pflegehilfe.“

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2018 tritt die Zustän-
digkeitsverordnung BayBQFG (ZustV-BayBQFG) vom 
2. August 2013 (GVBl. S. 567, BayRS 800-21-2-1-K), 
die zuletzt durch Verordnung vom 27. September 2017 
(GVBl. S. 498) geändert worden ist, außer Kraft.

München, den 5. Dezember 2018

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Michael P i a z o l o , Staatsminister

2015-1-1-V, 800-21-2-1-K

Verordnung 
zur Änderung der 

Zuständigkeitsverordnung

vom 5. Dezember 2018
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Auf Grund des Art. 27a Abs. 4 des Bayerischen Per-
sonalvertretungsgesetzes (BayPVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. November 1986 (GVBl. S. 349, 
BayRS 2035-1-F), das zuletzt durch § 9 des Gesetzes 
vom 18. Mai 2018 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, 
verordnet das Bayerische Staatsministerium der Finan-
zen und für Heimat:

§ 1

Verlängerung der Amtszeit der Personalräte

1Die jeweilige Amtszeit der bis zur Zusammenfüh-
rung zu einem einheitlichen Staatsbetrieb bestehenden 
örtlichen Personalvertretung bei der Staatlichen Lotte-
rieverwaltung in Bayern (Lotterieverwaltung) sowie der 
jeweiligen örtlichen Personalvertretung bei den Spiel-
banken Bad Füssing, Bad Kissingen, Bad Kötzting, Bad 
Reichenhall, Bad Steben, Bad Wiessee, Feuchtwangen, 
Garmisch-Partenkirchen und Lindau wird bis zum Ende 
der regelmäßigen Amtszeit verlängert. 2Die Amtszeit des 
bisherigen Bezirkspersonalrats bei der Lotterieverwal-
tung wird ebenso bis zum Ende der regelmäßigen Amts-
zeit verlängert. 3Die regelmäßige Amtszeit endet nach 
Art. 26 Abs. 2 des Bayerischen Personalvertretungsge-
setzes (BayPVG) am 31. Juli 2021.

§ 2

Fortführung der Geschäfte

(1) Die Geschäfte der örtlichen Personalvertretung 
bei der  Lotterieverwaltung sowie bei der jeweiligen örtli-
chen Personalvertretung der Spielbanken Bad Füssing, 
Bad Kissingen, Bad Kötzting, Bad Reichenhall, Bad 
Steben, Bad Wiessee, Feuchtwangen, Garmisch-Par-
tenkirchen und Lindau werden durch die in § 1 Satz 1 
genannten örtlichen Personalvertretungen bis zum Ende 
der regelmäßigen Amtszeit nach § 1 Satz 3 wahrge-
nommen, soweit es sich dabei ungeachtet der Zusam-
menführung zu einem einheitlichen Staatsbetrieb um 
Geschäfte der jeweiligen bisherigen Personalvertretung 
handeln würde. 

(2) Die Geschäfte der Bezirkspersonalvertretung bei 
der Lotterieverwaltung werden ebenfalls bis zum Ende 

der regelmäßigen Amtszeit nach § 1 Satz 3 durch den 
bisherigen Bezirkspersonalrat wahrgenommen, soweit es 
sich dabei ungeachtet der Zusammenführung zu einem 
einheitlichen Staatsbetrieb um Geschäfte der bisherigen 
Bezirkspersonalvertretung handeln würde.

§ 3

Jugend- und Auszubildendenvertretung

(1) 1Die Amtszeit der am 21. Juni 2016 gewählten 
Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der Lotterie-
verwaltung gilt bis zum Ende der regelmäßigen Amtszeit 
fort. 2Die Geschäfte der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung bei der Lotterieverwaltung werden durch die örtli-
che Jugend- und Auszubildendenvertretung nach Satz 1 
bis zum Ende der regelmäßigen Amtszeit als örtliche Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung wahrgenommen. 
3Die regelmäßige Amtszeit endet nach Art. 60 Abs. 2 
Satz 3 BayPVG am 31. Januar 2019.

(2) 1Die regelmäßige Amtszeit der am 27. November 
2018 neu gewählten Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung bei der Lotterieverwaltung beginnt am 1. Februar 
2019 und endet am 31. Juli 2021. 2Diese neu gewählte 
Jugend- und Auszubildendenvertretung nimmt die Ge-
schäfte der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei 
der Lotterieverwaltung vom 1. Februar 2019 bis zum 
Ende der regelmäßigen Amtszeit wahr.

§ 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
2Sie tritt mit Ablauf des 31. Juli 2021 außer Kraft.

München, den 8. Dezember 2018

Bayerisches Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister

2035-3-F

Verordnung 
zur Sicherstellung der Personalvertretung  

bei der Staatlichen Lotterieverwaltung in Bayern 
(Bayerische Lotto-Personalvertretungsverordnung – BayLPVV)

vom 8. Dezember 2018
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